
schon wieder WANDLUNG....
Beitrag von „jamesbond“ vom 5. Februar 2010 um 15:01

Zitat von Balrock

Also ist die Berechnungsgrundlage, der Einkaufpreis des Händlers laut Rechnung VW an
ihn!

Das ist falsch!!

Hier soll ein Kaufvertrag zwischen Annakin und dem Händler rückabgewickelt werden.
Deshalb gilt der Kaufpreis, der im Kaufvertrag steht und kein Listen- oder Einkaufspreis.

Diesen Kaufpreis bekommt Annakin komplett zurück und der Händler stellt das Nutzungsentgelt
(entspechend dem Faktor, auf den man sich geeinigt hat) in Rechnung.

LG
james
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